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KUNDSCHAFTSAUSSAGE DES EHEMALIGEN LANDSCHREIBERS DER GRAFSCHAFT

BADEN, BARTHOLOMAEUS SCHINDLER, UEBER DAS GELEIT AUF
DER LIMMAT ZU BADEN

"Auff beschehenes ansinnen Herren Landtammans Jost Rudolff R e d i n g s

von Biberegg vor einem dato gehaltenen dreyfachen Landtrath hat Herr Bartho¬

lome Schindler , des Raths , gewesster Landtschreiber [von 1663 bis 1671 ] undt

hernach [ 1671 - 1673 ] Landtvogt der Graffschafft Baden deponirt undt affirmirt,

demme also sein , wie in denen Vorstehendten von der Statt Baden verfassten

Hundtschafften (das Gleydt au ff der Limath betreffendt ) Verfasset seye :· mit



dem fehrneren bericht , dass , als er Herr Zeüg hernach auf ableiben seines

Herren Vorfahren Landtschreiber [Johann Franz ] C e b e r g s seel . selbs ad

officium der Landtschreiberey khommen , erfahren , das den alten Gleydts Herren

das Hochoberkeitlich Gleydt der Statt Baden , auch klein undt gross Bäderen

darzu gehörig , einzunemmen , übergeben worden , hätten selbige muetmasslich ein

Gleydtsman zu grossen Bäderen , undt mit Hammen Herr Caspar Gerig [ G e r i n g ] ,

damahligen [d . h . bis 1652 ] Besitzer der Wirtschafft zum Rappen [ in Baden]

selbst sübstituirt , damit an dem Gleydt nichts verabsaumbt wurde , seye auch

allein das Jänige Orth , wo man bey grossen Bäderen alles auff der Limmath se¬

hen undt mit den Schiffen zu länden khönne . Bey disem Gleydt hätten die Jeh-

weilige regierendte Herren Landtvögt beyder Religionen die Gleydtseinnermer

in Vorfallendten streithen oder weygerungen ieder Zeit geschirmbt , so rill

er wüsse . Obwohlen die Herren [Bürgermeister und Rat ] lob . Standts Zürich an
1

den Tagsatzungen [ zu Baden ] sich villmahl beschwerth , undt desse befreit zu

sein allegirt , darüber doch seines erinnerens finaliter nichts resolvirt wor¬

den . Herr Zeüg hätte auch von den abgestorbnen alten Gleydtsherren villmahl

gehört , das Gleydt wäre einer geringen ertragenheit , undt geben selbs achtung

auf die fürfahrendte Schiff in der Zeit der Zurzacher - undt anderer Jahrmärck-

ten , undt niemandt mehr sübstituirt , was aber seith Sechszehen Jahren nach

seiner abreis von Baden (da die Gleydter admodiert worden sein sollen ) dess-

wegen vergangen , hätte er keine wüssenschafft . . . .

Cantzley Schweytz"

1 ) vgl . u . a . EA VI 1 , 1315 Art . 231 [ 1676 ] , Art . 236 [ 1679]
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